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1 Ausgangssituation

1.1 Anlass und Ziele der Kletterkonzeption

1.1.1 Anlass

Das  Wesergebirge  und  der  Süntel  liegen  im  FFH-Gebiet  112  -   Süntel,  Wesergebirge,
Deister.  Das  Land  Niedersachsen  steht  damit  in  der  Pflicht,  für  die  Sicherung  dieser
Bereiche zu sorgen und eine Verschlechterung des Zustandes der Gebiete zu verhindern.
Durch den Klettersport  können durchaus Tier-  und Pflanzenarten und ihre Lebensräume
beeinträchtigt  werden.  Daher  waren  die  Belange  des  Naturschutzes  und  die  des
Klettersports  gegeneinander  abzugleichen und gemeinsame Lösungen zur Regelung des
Kletterns zu vereinbaren.

1.1.2 Arbeitsgruppe und beteiligte Akteure

Diese  Kletterkonzeption  wurde  vom  Land  Niedersachsen  vertreten  durch  die
Bezirksregierung Hannover1, der IG Klettern Niedersachsen e. V.2, dem Niedersächsischen
Landesverband  für  Bergsteigen  im  Deutschen  Alpenverein  e.V.3 und  den  Landkreisen
Hameln-Pyrmont  und  Schaumburg  erarbeitet.  Die  gemäß  §  60  NNatG  anerkannten
Naturschutzverbände wurden beteiligt. 

1.1.3 Ziele der Kletterkonzeption 

Ziel dieser Kletterkonzeption ist es, die Bedingungen für eine naturverträgliche Ausübung
der  Sport-  und Erholungsform Klettern  im Wesergebirge  und im Süntel  festzulegen  und
damit den Bestand dieser Sportart zu sichern. Durch die Erhaltung der Klettergebiete soll die
möglichst wohnortnahe Ausübung des Klettersports gemäß dem gesellschaftlichen Bedarf
gewährleistet bleiben. Das Klettern darf nicht zur Zerstörung oder zur sonstigen erheblichen
Beeinträchtigung der Felsfauna und -flora in den Klettergebieten führen. So ist  auch Ziel
dieser  Kletterkonzeption,  der  Natur  die  ungestörten  Bereiche  zu  sichern,  die  für  einen
dauerhaften und repräsentativen Bestand der Felsfauna- und Flora erforderlich sind. Diese
Kletterkonzeption  gewährleistet  damit  sowohl  die  nachhaltige  Sicherung  der  sportlichen
Erholungsmöglichkeiten  durch  das  Klettern  im  Weserbergland  als  auch  den  Erhalt  der
ökologischen Wertigkeit der Felsbiotope.
Das Land Niedersachsen,  die IG Klettern,  der Deutsche Alpenverein und die Landkreise
Hameln-Pyrmont und Schaumburg kommen überein, die zur Erreichung der genannten Ziele
notwendigen  Aktivitäten  miteinander  abzustimmen  und  gemeinsam  zu  verfolgen.  Diese
Maßnahmen werden in Abschnitt 2 der Kletterkonzeption beschrieben.

1 im weiteren Text Land Niedersachsen genannt
2 im weiteren Text IG Klettern genannt
3 im weiteren Text Deutscher Alpenverein genannt
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1.2 Allgemeine Beschreibung des Raums
Wesergebirge und Süntel bilden die nordwestlichen Ausläufer des Weser-Leineberglandes.
Sie bilden eine Schichtstufenlandschaft mit Gebirgswäldern und -ketten, Becken und Tälern.
Das Wesergebirge besteht in seiner Hauptkette aus Jurakalk, der Süntel aus Jurakalk und
Kreidesandstein. 
Die östliche Ausdehnung des Höhenzuges “Süntel“ liegt ca. 7 km nördlich der Stadt Hameln.
Er erstreckt sich in Richtung Nordwesten/ Westen und geht wenige Kilometer nördlich der
Stadt  Hessisch  Oldendorf  in  das  schmaler  ausgeprägte  Wesergebirge  über.  Die
Ausdehnung des Höhenzuges in Ost-West-Richtung beträgt  um 25 km.  Die Kammlagen
gehen  bis  über  400  m  Höhe,  liegen  i.  d.  R.  aber  zwischen  200  und  300  Metern.
Verwaltungsmäßig  liegt  das  Klettergebiet  Süntel  im  Landkreis  Hameln-Pyrmont  und das
Wesergebirge im Landkreis Schaumburg.
Insbesondere am Hohenstein, jedoch auch an anderen Stellen vorwiegend an der Südseite
im  westlichen  Bereich  des  Gebirges,  sind  i.  d.  R.  an  den  Rändern  der  Kammlagen
eindrucksvolle,  bis  zu  50  m  hohe  Jurakalkfelsen  vorhanden.  Sowohl  die  verschiedenen
Felspartien als auch einzelne Steinbrüche sind sowohl für den Naturschutz als auch für den
Klettersport von besonderer Bedeutung.

1.2.1 Bedeutung des Raums aus klettersportlicher Sicht

Die natürlichen Felsen des  Wesergebirges  sind  vielfach  relativ  niedrig  und  sind aus  oft
brüchigem Gestein aufgebaut. Dem entspricht, dass es an ihnen nur eine begrenzte Zahl
von Kletterrouten gibt und die Felsen vorrangig von lokaler Bedeutung für die Kletterer aus
der  Umgebung  sind.  Regional  werden  sie  lediglich  als  Ausweichziel  genutzt  und  sind
darüber  hinaus  aus  Gründen  der  Abwechslung  von  Interesse.  Jedoch  bieten  die
Messingklippen  vor  allem  den  Sportkletterern  und  die  Paschenburgwand  den  alpin
orientierten Kletterern recht attraktive Möglichkeiten.
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Von den Felsengruppen im Süntel hat insbesondere der Hohenstein aufgrund seiner für den
Klettersport  in  Niedersachsen  einzigartigen  Felshöhe  und  Felsstrukturen  herausragende
Bedeutung. Neben dem Südlichen Ith und dem Selter stellt er eines der niedersächsischen
Kalkgebiete von nationalem Rang dar. Die Kletterrouten, deren technische Schwierigkeiten
sehr selten den siebten Grad übersteigen, sind jedoch von deutlich größerer Ernsthaftigkeit
als die in anderen Gebieten Niedersachsens. Ursächlich hierfür sind die Linienführungen der
Kletterwege,  die  Ausgesetztheit  und  auch  das  nicht  immer  zuverlässige  Gestein.  Für
Kletterer,  die sich auf  Felstouren im Gebirge vorbereiten möchten,  bietet  der Hohenstein
daher einzigartige Trainingsmöglichkeiten, wie sie in den anderen Gebieten nicht gegeben
sind.

1.2.2 Bedeutung des Raums aus naturschutzfachlicher Sicht

Die  Felsbiotope  der  Mittelgebirge  blieben  über  Jahrhunderte  hinweg  vom  Menschen
weitgehend ungenutzt. Deshalb haben sich hier ursprüngliche, naturnahe Lebensräume und
eine sehr vielfältige Pflanzen- und Tierwelt halten können, die in der Kulturlandschaft kaum
noch vorkommen. Die hier lebenden Tier- und Pflanzenarten sind oftmals Spezialisten, von
denen viele in ihrem Bestand gefährdet sind.
Der  Höhenzug  Wesergebirge  –  Süntel  ist  fast  überwiegend  mit  naturnahen
Buchenwaldgesellschaften  und  naturnahen,  mit  dem  Buchenwald  vergesellschafteten
Laubwaldgesellschaften  bewachsen.  In  z.T.  tief  eingeschnittenen  Bachtälern  geben
naturnahe  Quellen  ihr  Wasser  in  Feuchtbereiche  und  in  häufig  naturnahe  Bäche  ab.
Gelegentlich gibt  es Offenlandbereiche,  die mit  Grünland oder Brachestadien bewachsen
sind.  Felspartien  und Höhlen finden sich  überall  sporadisch bis  gehäuft  im Gebiet,  sehr
häufig mitten im Wald oder in einer Randlage zum Wald. 
Die  Schutzbedürftigkeit  der  vorgenannten  Biotoptypen  hat  verschiedene  Aspekte.  In  der
Regel wird ihre Schutzbedürftigkeit  durch die Seltenheit und große Naturnähe begründet.
Das  großflächige  Vorkommen  der  o.g.  naturnahen  Buchenwaldgesellschaften  und  die
sonstige  Ausstattung  mit  naturnahen  Strukturen  hat  dazu  geführt,  dass  Teile  des
Höhenzuges durch das Land Niedersachsen als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung
(FFH-Gebiet)  gemäß  Art.  3  der  Richtlinie  92/43/EWG  (FFH-Richtlinie)  des  Rates  der
Europäischen Gemeinschaft vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der  wild  lebenden Tiere  und Pflanzen an die  EU gemeldet  wurde.  Als  besonders
wertvolle und schützenswerte (Teil-) Lebensräume gelten dabei nach EU-Recht neben dem
Buchenwald  u.a.  die  hier  relevanten  Kalkfelsen  mit  Felsspaltenvegetation,  kalkhaltige
Schutthalden,  Kalkpionierrasen  und  touristisch  nicht  erschlossene  Höhlen.  Als
schützenswerte Tierart  ist  z.B.  die Mopsfledermaus im Anhang II  der  o.  g.  EU-Richtlinie
genannt.
Schützenswert  sind die einzelnen Biotope für  sich und in  ihrer  Verzahnung miteinander.
Letzteres  wird  am  Beispiel  der  Fledermäuse  besonders  deutlich,  die  ihren
Sommerlebensraum im naturnahen Laubwald haben, für den Winter aber auf Quartiere in
Felsspalten  angewiesen  sind.  Anderseits  wachsen  z.  B.  auf  den  eher  besonnten
Felsvorsprüngen  unter  extremen  Standortbedingungen  z.  T.  sehr  spezialisierte
Pflanzenarten in geographischer Randlage und als nacheiszeitliche Reliktvorkommen. Auch
feuchte und beschattete Felsen weisen schützenswerte Vegetation auf.  Die die einzelnen
Felsen umgebenden Wälder sind in ihrer gesamten Zusammensetzung, z.B. auch mit ihrer
Bodenvegetation,  schützenswert.  Aufgrund  der  Großräumigkeit  des  Gebietes  und  einer
relativen Ungestörtheit gehört das Gebiet zum Lebensraum von Wanderfalke und Uhu.
Wegen  ihrer  besonderen  Bedeutung  für  den  Naturschutz  sind  alle  Felsen  wie  auch
natürliche Block-  und Geröllhalden,  natürliche Höhlen sowie Erdfälle  bereits  nach § 28a
Niedersächsisches Naturschutzgesetz  gesetzlich geschützt.  Alle  Tätigkeiten,  die zu einer
Zerstörung  oder  sonst  erheblichen  Beeinträchtigung  der  Felsen  führen  können,  sind
verboten.  Klettern  ist  auf  allen  niedersächsischen  Felsen  also  nur  dann  zulässig,  wenn
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erhebliche  Beeinträchtigungen  der  Felsbiotope  vermieden  werden.  Im  Süntel   besteht
zusätzlicher Schutz durch eine Naturschutzgebietsverordnung (NSG Hohenstein),  und im
Wesergebirge  ist  eine  entsprechende  Verordnung  geplant  (NSG  Kamm  des
Wesergebirges). Diesen Vorgaben muss diese Kletterkonzeption gerecht werden.
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2 Vereinbarte Regelungen

2.1 Zonierung
Alle  im  Gebiet  dieser  Kletterkonzeption liegenden  Felsen  bzw.  deren  unterschiedliche
Teilbereiche werden Zonen zugeordnet, in denen das Beklettern unterschiedlich geregelt ist:

Zone I = „Ruhezone“ als Bereich mit ganzjähriger Ruhigstellung in dem grundsätzlich nicht
geklettert wird;
Zone II =  „Status-Quo-Zone“  als  Bereich  mit  Zulässigkeit  des  Kletterns  nur  auf  den
bestehenden Routen bis zum Umlenkhaken, aber ohne Neutouren;
Zone III =  „Entwicklungszone“  als  Bereich  mit  Zulässigkeit  des  Kletterns  auf  den
bestehenden  Routen  bis  zum  Umlenkhaken,  außerhalb  der  Vegetationszonen  sind
Neutouren mit Umlenkhaken möglich.

Alle  Felsen,  die  nicht  ausdrücklich  einer  Zone  zugeordnet  sind,  gehören  zur  Zone  I  =
Ruhezone. Sofern sich darunter bislang unbekannte, für den Klettersport attraktive Felsen
befinden,  obliegt  ein  etwaiges  Beklettern  der  Abstimmung  mit  den  zuständigen
Fachbehörden. 
Unter der Voraussetzung der Naturverträglichkeit, können in Zone II ggf. Neutouren möglich
sein,  sofern  zuvor  eine  entsprechende  Abstimmung  mit  der  zuständigen
Naturschutzbehörde erfolgt ist.
Die Steinberger Klippen mit den Messingbergklippen und dem Messingbergsteinbruch sowie
die Pötzener Wand im Pötzener Steinbruch sind nicht Bestandteil dieser Vereinbarung.

2.2 Schutz von Bruten des Uhu und des Wanderfalken
Brutfelsen von Wanderfalke und Uhu sind während der Brutzeit vom 1. 2. bis 30. 9. des
Jahres  gesperrt.4 Kletterer  werden  in  geeigneter  Weise  von  der  IG  Klettern  und  dem
Deutschen Alpenverein über die Sperrung informiert.
Im  Wesergebirge  soll  dem  Wanderfalken  und  dem  Uhu  an  potentiellen  Brutfelsen  die
Möglichkeit  gegeben  werden  sich  anzusiedeln.  Die  Unterzeichner  der  Kletterkonzeption
verständigen sich im Einzelfall auf diese Felsen, die dann in der Zeit vom 1.10. bis zum 15.3.
nicht  beklettert  werden.  Wenn  sich  Wanderfalke  oder  Uhu  nicht  ansiedeln,  können  die
Felsen anschließend beklettert werden. 

2.3 Wintersperre zum Schutz der Fledermäuse
Einige  Felsbereiche  mit  Spalten  oder  Höhlen  haben  für  Fledermäuse  eine  besondere
Bedeutung als Winterquartier. Die Routen in unmittelbarer Nähe dieser Quartiere dürfen im
Winter nicht beklettert werden, damit die Fledermäuse nicht aus ihrem Winterschlaf geweckt
werden. Sie sind im Protokollbuch entsprechend bezeichnet. An diesen Routen gilt für die
Zeit vom 1.10. bis zum 15.3. des Jahres ein Kletterverbot zum Schutz der Fledermäuse; bei
Bedarf werden sie mit Schildern gekennzeichnet. 

4 Nieders. Naturschutzgesetz § 37 Abs. 4
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2.4 „Putzen“
An allen Felsen ist es verboten, Pflanzen und Flechten zu beseitigen.

2.5 Markierungen
Die Markierung des Zustieges oder Kletterverbotes (siehe Kap.  3.2 c) werden mit  Farbe
direkt auf den Fels aufgebracht oder als kleine metallene Schilder am Fels angebracht. Es
bedeuten:

Das Symbol für Zustieg/Zugang wird in der Zone II mit dem Zusatz „II“ bzw. in der Zone II
mit dem Zusatz „III“ ergänzt. Beispiel:

Die Markierungen werden von der IG Klettern bzw. dem DAV angebracht und finanziert.
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kein Durchgang, Ruhezone, gesperrter Felsbereich,
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in der Zone II



3 Einhaltung und Umsetzung der Regelungen

3.1 Maßnahmen zur Information, Veröffentlichung
Die IG  Klettern,  der  Alpenverein,  das  Land Niedersachsen und die  Landkreise  Hameln-
Pyrmont und Schaumburg tragen dafür Sorge, dass diese Kletterkonzeption möglichst bald
nach der Unterzeichnung der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Dafür kommen
in Betracht:
• die  Vereinsmitteilungen/Mitgliederinformationen  der  IG  Klettern  und  des  Deutschen

Alpenvereins,
• Klettermagazine,
• die Internetpräsenzen der Unterzeichner der Kletterkonzeption,
• Informationstafeln vor Ort,
• Kletterführer und 
• Broschüren oder Faltblätter.

3.2 Eigenverantwortliche Kontrolle, Felspatenschaften
Jeder  Kletterer  ist  aufgefordert,  auf  die  Einhaltung  der  Kletterkonzeption zu achten  und
andere im Fall der Missachtung darauf hinzuweisen.
Darüber  hinaus  verpflichten  sich  die  IG  Klettern  und  der  DAV,  für  die  Einhaltung  der
Kletterkonzeption Sorge zu tragen.
Von der IG Klettern und dem Deutschen Alpenverein wird eine Patenschaft für die in dieser
Kletterkonzeption zum Klettern  freigegebenen Gebiete  und Felsen übernommen,  mit  der
diese sich zur Übernahme folgender Aufgaben verpflichten:
a) die  Kletterer  über  die  bestehenden  Bestimmungen  dieser  Kletterkonzeption in  den

verschiedenen Gebieten zu informieren und auf deren Einhaltung hinzuwirken (siehe
hierzu auch Ziffer 3.1),

b) Kletterer und andere Interessierte über die Schutzwürdigkeit der Felsbiotope und seine
Besonderheiten zu informieren sowie auf die Einhaltung der Regeln des DAV über das
"Sanfte Klettern" hinzuwirken,

c) die zum Klettern zugelassenen und die gesperrten Felsbereiche zu markieren sowie
die Haken in ganzjährig gesperrten Kletterrouten zu entfernen. Über die angebrachten
Markierungen wird von der IG Klettern und dem Deutschen Alpenverein Buch geführt.

d) die  Zuwege  in  der  unmittelbaren  Umgebung  der  Felsbiotope  (insbesondere
Felsfußbereiche) in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten,

e) Informationshinweise in Absprache mit  der Naturschutzbehörde und gegebenenfalls
dem Eigentümer anzubringen und zu erhalten,

f) bei der Einrichtung von Nisthilfen und ggf. bei der Brutüberwachung mitzuhelfen,
g) Schäden, die durch Kletterer verursacht wurden, in Abstimmung mit der Naturschutz-

behörde und dem Eigentümer zu beheben,
h) bei  der  Pflege  des  Naturschutzgebietes  mitzuhelfen,  zumindest  soweit  solche

Maßnahmen die Felsbiotope und deren unmittelbares Umfeld betreffen.
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Die Patenschaft beinhaltet keine Verpflichtung zur Kontrolle und Erhaltung der Sicherheits-
einrichtung für das Klettern.

3.3 Sanktionen
Bei schwerwiegenden durch den Klettersport verursachten Problemen, die mit dem in FFH-
Gebieten geltenden Verschlechterungsverbot sowie den Schutz- und Erhaltungszielen der
nach  dem  Niedersächsischen  Naturschutzgesetz  geschützten  Teile  von  Natur  und
Landschaft nicht vereinbar sind, verpflichten sich die Unterzeichner der Kletterkonzeption zur
gemeinsamen  Problemanalyse  und  Lösungsfindung.  Sofern  die  daraus  resultierenden
Maßnahmen keinen genügenden Erfolg zeitigen und weiterhin gegen die Verpflichtungen
der Kletterkonzeption schwerwiegend verstoßen wird, kann dann auch eine Vollsperrung der
jeweils betroffenen Felsen oder Felsgruppen in Betracht gezogen werden.
In  Naturschutzgebieten,  Landschaftsschutzgebieten  oder  an  Naturdenkmalen  stellt  das
Klettern  an  nicht  freigegebenen  Felsen  oder  Felsbereichen  sowie  das  Betreten  der
gesperrten  Felsköpfe  gem.  §  64  Nr.  1  NNatG  i.V.m.  der  jeweiligen  Verordnung  eine
Ordnungswidrigkeit dar, die gem. § 65 NNatG mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

3.4 Evaluierung
Spätestens  fünf  Jahre  nach  Unterzeichnung  dieser  Kletterkonzeption  überprüfen  die
Unterzeichner die Situation vor Ort.  Sofern sich dann die Bedingungen für  die Tier-  und
Pflanzenwelt oder für den Klettersport unerwartet verändert haben, ist die Kletterkonzeption
gemäß Ziffer 4.1 nachzuverhandeln.
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4 Schlussbestimmungen

4.1 Änderungen der Kletterkonzeption und Nachverhandlungen
Bei  Unterzeichnung  dieser  Kletterkonzeption können  nicht  alle  naturschutzfachlichen
Grundlagen  zum  Schutz  der  Klettergebiete  bekannt  sein.  Auch  können  sich  manche
Regelungen  für  den  Klettersport  als  unpraktikabel  erweisen.  Die  Unterzeichner  der
Kletterkonzeption verpflichten  sich  deshalb,  ggf.  künftigen  Änderungen  der  Verhältnisse
oder neuen Kenntnissen Rechnung zu tragen und die Kletterkonzeption nachzuverhandeln,
sofern eine Seite einen dringenden Bedarf dafür anmeldet.
Bei  der  Wahrnehmung  ihrer  Belange  verpflichten  sich  die  Unterzeichner  der
Kletterkonzeption zur  gegenseitigen  Rücksichtnahme.  Insbesondere  werden  sie  sich  bei
allen  die  Kletterkonzeption betreffenden  Planungen  und  Ereignissen  unverzüglich
informieren.
Die Unterzeichner der  Kletterkonzeption sind sich im übrigen darüber einig, dass für ihre
Zusammenarbeit die Grundsätze der Loyalität zu gelten haben, und sichern sich gegenseitig
zu, die Kletterkonzeption in diesem Sinne zu erfüllen.
Sollte  diese  Kletterkonzeption oder  Teile  hiervon aufgrund von rechtlichen oder  anderen
Anforderungen  rechtswidrig  oder  zu  ergänzen  sein,  werden  die  Unterzeichner  der
Kletterkonzeption entsprechende Anpassungen ebenfalls mit dem Ziel des Einvernehmens
zu erreichen suchen.

4.2 Privatrechtliche Belange
Die Haftung der Landesforstverwaltung (=LFV) für  Schäden,  die durch ihre Bediensteten
oder  Erfüllungsgehilfen  verursacht  werden,  wird  auf  die  Fälle  von  Vorsatz  und  grober
Fahrlässigkeit beschränkt.
Im übrigen gelten die Regelungen des § 30 „Haftung“ des Niedersächsischen Gesetzes über
den Wald und die Landschaftsordnung vom 21.März 2002 in der jeweils gültigen Fassung.5 
Die LFV leistet keine Gewähr für den Zustand bzw. die Beschaffenheit  der Grundstücke.
Das Betreten der Grundstücke und Zuwegungen und das Beklettern geschieht auf eigene
Gefahr.
Die LFV duldet die Ausübung des Klettersports und die damit verbundenen Maßnahmen, die
zur Umsetzung der Kletterkonzeption erforderlich sind. Die IG Klettern oder der Deutscher
Alpenverein sind nach Abstimmung mit der LFV ermächtigt,  
• Umlenkhaken anzubringen und zu versetzen, sowie alte Sicherungshaken durch neue zu

ersetzen,
• bei neuen Kletterrouten Sicherungshaken anzubringen,
• Routen abzubauen,
• Zustiege und Verbotsbereiche zu markieren,
• Zugänge zu befestigen, zu verlegen bzw. zurückzubauen,
• sowie Informationstafeln aufzustellen, die über die Kletterregelung informieren.

5 S. Anlage 6.4
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Diese  Kletterkonzeption  betrifft  allein  das  Klettern  im  privaten  Rahmen,  welches  dem
Gemeingebrauch der freien Landschaft unterliegt.
Für  darüber  hinausgehende  kommerzielle  Kletterveranstaltungen  ist  die  Erlaubnis  des
Grundeigentümers  einzuholen.  Hierfür  sollten  Gestattungsverträge  zwischen  dem
Veranstalter und dem Grundeigentümer abgeschlossen werden.

4.3 Rechtsnachfolger
Diese  Kletterkonzeption mit  allen  Rechten  und  Pflichten  gilt  auch  für  mögliche
Rechtsnachfolger.
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6 Anlagen

6.1 Übersichtskarten

Die  Klettergebiete  im  Wesergebirge:  1.  Hainholz;  2.  Rintelner  Klippen  mit  Luhdener
Klippe; 4. Westendorfer Klippen; 5. Schaumburger Klippen; 6. Rohdener Sporn.

Die Klettergebiete im Süntel: 1. Schneegrund; 2. Blutbachtal; 3. Hohenstein; 4. Brennberg;
5. Bensener Klippen (Roter Stein).

Grenze des FFH-Gebietes 112 – Süntel, Wesergebirge, Deister
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6.2 Protokollbuch
Das Protokollbuch für die Begehung der Kletterbereiche im Wesergebirge und im Süntel am
4. und 5. September 2003 wurde vor Ort gegengezeichnet von

• Dr. Richard Goedeke für den Deutschen Alpenverein.
• Joachim Fischer für die IG Klettern.
• Matthias Schmidt für das Land Niedersachsen.

DAV-
Felskataster-

Nr.

Fels-Name Bedeutung des Felsens
für

Zone Bemerkungen

Naturschutz Klettern
A B C A B C

1.02 Wesergebirge
1.02.03 Rintelner Klippen
1.02.03.0010 Papenbrink Stbr. I

1.02.03.0100 Luhdener Klippe x x x I

1.02.03.0200 Rintelner Hirschkuppe I

1.02.05 Westendorfer Klippen
1.02.05.0100 Landwehrwand I

1.02.05.0200 Ockerwand I

1.02.05.0300 Stachelwand I

1.02.05.0400 Möchtegernwand I

1.02.05.0500 Sockeldachwände I

1.02.05.0600 Splittermauer I

1.02.05.0700 Weserkanzel I

1.02.05.0800 Bruchgrätchen I

1.02.05.0900 Rissige Wand I

1.02.05.1000 Schichtwand I

1.02.05.1100 Sattelwände I

- 15 -



DAV-
Felskataster-

Nr.

Fels-Name Bedeutung des Felsens
für

Zone Bemerkungen

Naturschutz Klettern
A B C A B C

01.02.06 Schaumburger Klippen
1.02.06.0010 Springsteine West I

1.02.06.0020 Springsteine Ost I

1.02.06.0100 Schaumburger Wand x x III Wintersperre zum Fledermausschutz

1.02.06.0200 Köpflwand x x II Wintersperre zum Fledermausschutz

1.02.06.0300 Paschenburg-Vorbau x x I / II Zone I: Routen Roof 2, Moosplattenkante, Mäander,
Scherbenriß, Riß und Platte (e – i). Zone II: Routen
Südverschneidung,  Westkante,  Rechte
Nordverschneidung, Roof (a – d).

1.02.06.0400 Paschenburgwand x x x x x I / II /
III

Im Talboden sehr gut ausgeprägter Schluchtwald.
Erschließung  der  Wand  über  einen  Pfad  am
Wandfuß.
Alle Routen mit Umlenkhaken.
Zone  I:  Routen  Bruch  unter  den  Sohlen,
Katzenkamin (b – d); Einstieg der Route Linker Riß
(g) nach Topo; Ruinen von Athen (l); Müllkamin bis
zum östlichen Wandende (p – x);
Zone II: Routen Damokles, Tam-Tam (k, n);
Zone  III:  Wand  um  die  Route  h  zwischen  den
Zonen I und II.

1.02.06.0500 Östl. Paschenburgwände I

1.02.06.0600 Östl. Mönchsbergklippen I

1.02.06.0700 Rohdener Steinbruch I

1.02.07 Rohdentaler Klippen
1.02.07.0200 Rohdener Sporn I

01.03.04 Süntel
1.03.01.00 Schneegrund
1.03.01.0100 Hünenburg/Rohdentaler Sporn I

1.03.01.0201 Iberg Tälchenwand
(22 Massive von 5-15 m Höhe)

I

1.03.01.0300 Schrabstein
(14 Massive von 5-18 m Höhe)

I

1.03.01.0301 Oberste Schneegrundwände
(4 Massive von 5-8 m Höhe)

I

1.03.01.0400 Amelungswand I

1.03.01.0500 Langenfelder Steinbruch I

1.03.01.0600 Riesenberg Steinbruch I

1.03.02.00 Blutbachtal
1.03.02.0100 Baxmannwand I

1.03.02.0200 Minkenstein
(langes Massiv bis 25 m Höhe)

I

1.03.02.0210 Totenfelsen West
(11 Massive von 5-10 m Höhe)

I

1.03.02.0220 Totenfelsen Ost
(14 Massive von 4-12 m Höhe)

I

1.03.02.0300 Südwehewände I
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DAV-
Felskataster-

Nr.

Fels-Name Bedeutung des Felsens
für

Zone Bemerkungen

Naturschutz Klettern
A B C A B C

1.03.03.00 Hohenstein
1.03.03.0100 Riff I

1.03.03.0210 Großer Vorbau I

1.03.03.0220 Kleiner Vorbau I

1.03.03.0300 Hirschkuppe I

1.03.03.0400 Münchhausenwand I

1.03.03.0500 Eibenwand x x II 1. Ausstiegsverbot, Umlenkhaken.
2. Einstiegsbegrenzung und Lenkungsmaßnahmen
am Wandfuß.
3.  Zaun  muss  repariert  und  instandgehalten
werden.
4.  Wintersperre  der  Route  Eibenkamin (f)
(Fledermausschutz).

1.03.03.0600 Hohe Wand x x II 1.  Der  Wuchsort  der  Pfingstnelke  in  Route
Vergessene Kante (f) muss gesichert sein.
2.  Der  östliche  Teil  der  Hohen Wand  östlich  von
Walküre bis vor Expertenweg wird gesperrt = Zone
I.
3. Wintersperre der Route  Schweinekamin (e) und
Gertrudenkamin (k) (Fledermausschutz).
4. Im östlichen Teil teilweise mit B für das Klettern
bewertet.

1.03.03.0700 Niedersachsenwand x x x II 1. Umlenkhaken bei den Routen  Expertenweg (a),
Brachmannrisse (b), Eichdachl (c), Schotterweg (e),
Horst-Schneppel-Weg (f), Hannemann (h).
2. Lenkungskonzept für die Zuwegung.
3.  Wintersperre  der  Routen  Deltakamin (d),
Gustlkamin bis  Weiße  Wurzel (m  bis  s),
Dornröschenkamin (w),  Fischerkamin (y)
(Fledermausschutz).

1.03.03.0710 Niedersachsenwd-Sockel I

1.03.03.0810 Westl. Schrofenwand x x II

1.03.03.0820 Östl. Schrofenwand x x x I

1.03.03.0900 Grüner Altar (Teufelskanzel) x x II / III Zone II: Grüner Altar; Zone III: Boulderwand

1.03.03.1000 Hohenstein Nordwand I

1.03.03.1010 Nordwand-Turm I

1.03.03.1020 Lange Nordwand
(14 Massive von 5-11 m Höhe)

I

1.03.04.00 Brennberg
1.03.04.0100 Brennbergwand I

1.03.05.00 Benser Klippen
1.03.05.0100 Roter Stein I
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6.3 Topos / Zeichnungen
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6.4 Niedersächsisches  Gesetz  über  den  Wald  und  die
Landschaftsordnung (NWaldLG) vom 21 März 2002 (Nds. GVBl.
S. 112) – Auszug

§ 30
Haftung

1Wer von den Betretensrechten nach den §§ 23 bis 28 Gebrauch macht, handelt auf eigene Gefahr. 2Die
Waldbesitzenden und sonstigen Grundbesitzenden haften insbesondere nicht für
1. natur- oder waldtypische Gefahren durch Bäume,
2. natur- oder waldtypische Gefahren durch den Zustand von Wegen, 
3. aus der Bewirtschaftung der Flächen entstehende typische Gefahren,
4. Gefahren, die dadurch entstehen, dass

a) Wald  in  der  Zeit  von  eineinhalb Stunden  nach  Sonnenuntergang  bis  eineinhalb Stunden  vor
Sonnenaufgang  (Nachtzeit)  außerhalb  von  tatsächlich  öffentlichen  Wegen  (§ 25  Abs. 1  Satz 2)
begangen wird,

b) die freie Landschaft in der Nachtzeit (Buchstabe a) mit Fahrrädern ohne Motorkraft außerhalb von
Radwegen oder von Fahrwegen (§ 25 Abs. 2 Satz 2) befahren wird oder

c) bei  der  Ausübung  von  Betretensrechten  sonstige  schlechte  Sichtverhältnisse  nicht  berücksichtigt
werden, sowie für

5. Gefahren außerhalb von Wegen, die
a) natur- oder waldtypisch sind oder
b) durch Eingriffe in die freie Landschaft  oder durch den Zustand von Anlagen entstehen, insbesondere

durch Bodenerkundungsschächte, Gruben und Rohrdurchlässe.
3Die  Haftung  der  Waldbesitzenden  oder  sonstigen  Grundbesitzenden  ist  nicht  nach  Satz 2  Nr. 3,  4  oder  5
Buchst. b ausgeschlossen, wenn die Schädigung von Personen, die den Wald oder die freie Landschaft betreten,
von den Waldbesitzenden oder sonstigen Grundbesitzenden vorsätzlich herbeigeführt wird.
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